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Öffentliche Bekanntmachung Gemeinde Löwenberger Land 
Der Bürgermeister  

 

1. Planänderung zum Flächennutzungsplan  
Gemeinde Löwenberger Land OT Nassenheide 

 (3. Entwurf Stand Dezember 2010) 
 

Öffentlichkeitsbetei l igung gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch 
 
Die Gemeindevert retung der Gemeinde Löwenberger L and hat am 21. März 2011 die 
Abwägung zum 2. Entwurf  der 1.  Planänderung Flächennutzungsplan OT Nassenhe i-
de durchgeführt  und den 3.  Entwurf  mit  Planungsstand Dezember 2010 gebi l l igt .  Auf 
g le icher S itzung wurde die Ö ffent l ichke its -  und Behördenbetei l igung beschlossen. 
Die P lanänderung umfasst ausschl ießl ich die  Gemarkung Nassenheide.  
 

Im Rahmen der Öffent l ichke itsbete i l i gung gemäß § 3  Abs. 2  Baugesetzbuch (BauGB) 
wird der 3.  Entwurf  der 1.  Planänderung Flächennutzung splan Ortstei l  Nassenheide  
mit  Planze ichnung, Begründung und Umweltbericht in der Ze it   
 

vom 09.05. bis einschließlich 14.06.2011 
 

in  der Gemeindeverwaltung Löwenberger Land (Haus 2,  Bauverwaltung, Z immer 5),  
Alte Schulst raße   5  in  16775 Löwenberger Land, OT Löwenberg zu Jedermanns Ein-
sicht,  während der Dienststunden, öf fent l ich ausgelegt.  Ste l lungnahmen können 
während dieser Fris t  vorgebracht  werden.  
 

Diens ts tunden :   Montag und  Donners tag  8 .00  b is  12 .00 Uhr  und 13.00 b is  15 .00  Uhr  
   D iens tag    8 .00  b is  12 .00 Uhr  und 13.00 b is  18 .00  Uhr  
   M i t twoch    8 .00  b is  12 .00 Uhr  und 13.00 b is  17 .00  Uhr  
   F re i t ag     8 .00  b is  12 .00 Uhr .  

 
Gemäß § 4a Abs.  3 BauGB wird best immt, dass das erneute Betei l igungsverfahren 
auf d ie geänderten Plantei le beschränkt wird.  Stel lun gnahmen können deshalb nur 
zu den nachfolgend genannten geänderten Plantei len abgegeben werden:  

Änderung in der Planzeichnung:  

– Korrekturen Legende 

– Darstellung Waldflächen in der Mühlensiedlung 

– Darstellung der Fläche 8 als Baufläche 

Ergänzende Ausführungen in der Begründung: 

– Landesplanung 

– verkehrliche und technische Infrastruktur 

– Belange des Naturschutzes 

– Rechtsform und -folgen eines Flächennutzungsplanes  

Übernahme von Hinweisen in der Begründung: 

– Belange der Deutschen Bahn 

– Belange Bodenverband „Schnelle Havel“ 

– Belange von Leitungsträgern 
 

Nicht f r istgerecht abgegebene Stel lungnahmen können bei der Beschlussfassung 
über den Flächennutzungsplan unberücksicht igt  b le iben. Es wird  darauf h ingewi e-
sen, dass ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung unzu läss ig ist ,  so-
weit  mi t  ihm Einwendungen geltend gemacht  werden, d ie vom Antragstel le r im Ra h-
men der Auslegung nicht oder verspätet  gel tend gemacht wurden,  aber hätten ge l-
tend gemacht werden können.  
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Wesent l iche umweltbezogene Stel lungnahmen l iegen vor  von:  
-  Landesbet r ieb Forst  Brandenburg  (Schreiben vom  24.08.  und 01.12.2010 )  
-  Landkreis  Oberhavel ,  Untere Nat urschutzbehörde (Schreiben vom 16.08.2010 )  
 

Umweltauswirkungen zu den von der Planänderung betrof fenen Flächen werden im 
Umweltbericht e r läuter t .   
 

Die Behördenbete i l igung nach § 4 Abs. 2 BauGB wird para l le l  zur  Öffent l ichke itsbe-
tei l igung durchgeführt .    
 
 
 

Löwenberg,  21.04.2011  
Im Auf t rag  
Ruch   


